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Karl Honay
Wien ,am Freitag ,den 24 .Oktober 1930 .

- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬
Wiedie GemeindeWiendie privateWohnbautätigkeitfördert .
Bereits imMai ,Juni undSeptemberhat die GemeindeWieneinerRei¬

he vonPersonenundGenossenschaftenBaurechteauf Gemeindegründenzugesihert .
DieBaurechtesollen denBauvonEin -undMehrfamilienhäusernmitUnterstüt-¬
zung der Bundeswohnbauförderungermöglichen .Nunmehrhat der zuständige Ge- ¬
meinderatsausschussin seiner letzten Sitzungbeschlossen ,wiedereinerAn¬
zahl vonBewerbernan verschiedenenGrundflächender GemeindeWieneinBaurecht

bis zum31 .Dezember2000zuzusichern .Die Verleihungdes Baurechtesist le¬
diglichandie Bedingunggeknüpft ,dassdenBaurechtswerberndieBundeswohn¬
bauhilfegewährtwirdoderdasssie miteigenenMittelntatsächlichinner¬
halbeinerbestimmtenFristbauen.DieimBaurechtevergebenenGründeliegen
imzwölftenBezirkanderHetzendorferstrasse,imdreizehntenBezirkander
Feldkellergasse ,Atzgersdorferstrasse,Hetzenderferstrasse,verlängertenVei-¬
tingergasseundHummelgasse,imachtzehntenBezirkanderFranzGlasergasse
undZierleitengasseundimneunzehntenBezirkanderKrapfenwaldgasse.

- - - - - ¬
Die Mühlenhilfe im Rahmendes " Notopfers "für die Landwirtschaft .

DasBundesministeriumfür Land -undForstwirtschafthat zum§7
derVerordnungderBundesregierungvom9 .Oktober1930 ,. . Bl. Nr. 305,mitder
Bestimmungenzur Durchführung des Bundesgesetzes über das Notopfer für die
Landwirtschaftgetroffen wordensind ,hinsichtlich der Mühlenhilfeineinem
Durchführungserlass Folgendesverlautbart :

" EineUnterstützung für die Bretgetreideverarbeitung kommtnurfür
jeneMahltätigkeitin Betracht ,die für eigeneRechnungundsoweitsiefür
eigene Rechnung erfolgte . KeinenAnspruch werden also jene Mühlen erheben kön¬

nen ,die ,wie zumBeispiel die Mühleeiner Brotfabrik ,blosse Hilfsbetriebe
einer anderen Unternehmungsind . Ebensowird sich der Anspruch einer Lohnmühle
nur auf jene Mahltätigkeit beschränken ,die nicht bloss im Lohne ,sondern
für eigene Rechnungvorgenommenwurde .Lohnmühlenwerdendemnachsownhldiege¬
samte Warenumsatzsteuerschuldigkeit des Stichjahres ,das ist nach Absatz 2

des § 7 der zitierten Verordnung die Zeit vom1 .Juli 1929 bis 30 .Juni 1930 ,
wie auch jenen Teilbetrag dieser Schuldigkeit anzugeben haben ,der vom reinen

Mahllohnverkehr für den Eigenbedarf von Landwirten im Stichjahre einzubekenne :

war .
GemässAbsatz2 des § 7 der zitierten Verordnunghat dieVerar¬
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- . - - - - ————- - - - - - - -—- - - -- -- - - - ———- - - —- - - - ¬
beitungvonHafer ,Mais ,Hirse ,Buchweizen. . w.beiBerechnungderMühlenunter-¬
stützung ausser Betracht zu bleiben .Mühlen ,deren Warenumsatzsteuerjahresschul¬

digkeitimAbfindungswegemitziffernmässigbestimmtenBeträgenfestgesetzt
wurde ,habendie derart für die Jahre 1929und1930festgesetzten Beträgesowie
die Berechnungsgrundlagenfür die pauschalierteWarenumsatzsteuerschuldigkeit

dieser beiden Jahre anzuführen .

ZuKontrollzweckenwerdenvonallen Mühlendie imStichjahrever¬
mahlenenMengenanWeizen,RoggenundGerstegesondertauszuweisensein .

DerEndterminfür die EinreichungderentsprechendbelegtenAnsu¬
chenbeimBundesministeriumfür Land -undForstwirtschaftwirdmit15. Novem¬
ber 1939festgesetzt .SpätereinlangendeAnsuchenkönnenimHinblickdarauf ,dass

dieersteUnterstützungsratebis15 .Dezember1930auszuzahlenist ,keine
Berücksichtigungfinden.

UnmittelbarbeimBundesministeriumfürLand-Forstwirtschaftwerden
nur jene Mühlenanzusuchenhaben ,die keinemVerbandeangehören .DieeinemMüh¬
lenverbandeangeschlossenenMühlenhabenimWegedieses Verbandesanzusuchen.
DieMühlenverbändesind vondenDurchführungsbestimmungenvomBundesministeriur
für Land -undForstwirtschaftunmittelbarverständigtworden. "

AufhebungvonVerkehrsverbotenundVerkehrsbeschränkungen .
DerMagistrathatin einerKundmachungvom10. Oktober1930eine

ReihevonVerkehrsverbotenundVerkehrsbeschränkungenaufgehoben .
Sc wird die Kundmachungvom10 .Juni 1902 ,Mag . Abt .IV- 163/02,be - ¬

treffend die Aufstellung von Schwerfuhrwerkenund das Zustreifen vonWaren
vordenHäusernXII . ,Schönbrunnerstrasse201 - 207und200 -212aufgehoben ,weil
diese Kundmachungmit Rücksicht auf die Bestimmungdes § 36 desStrassenpo¬

lizeigesetzes,dieeineRegelungdesHaltensundParkensvonFuhrwerkenent¬
hält ,überflüssig ist .

Aufgehobenwirdauchdie Kundmachungvom9 .Okteber1919,Mag .Abt .
IV- 2790/19,betreffendVerkehrsbeschränkungfür die Talfahrtvonbeladenem
SchwerfuhrwerkdurchdieRadelmayergasseimXIX. Bezirk.DieseGasseistnäm¬
lich nicht so steil ,dass eine besondere Kundmachungdas Befahren regeln müss¬
te ;es genügtvielmehrdie AufstellungvonVerkehrszeichen .

Auchdie Kundmachungvom30 . September1920 ,Mag. Abt .52- 3030/20 ,
betreffend Verbot des Befahrens der Drorygasse im III . Bezirkin demTeil zwi¬

schenErdbergerländeundder DietrichgassedurchFuhrwerkjeder Art wirdauf¬
gehoben ,weil die Drorygassechnedies nicht fahrbar ist und überdiesSchranken
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sieabsperren .
Schliesslich werdenauch noch die Kundmachungvom19 .Februar1922 ,

Mag .Abt. 52-506/22,betreffendAnordnungdesLangsamfahrensfürLastkraftwagen
durch die Nisselgasse und durch den Teil der Penzingerstrasse zwischenNissel¬
gasse und Beckmanngasse und die Kundmachungen vom 29 .Mai 1923 ,Mag .Abt . 52 - ¬

1543/23 ,undvom10 . April1924 ,Mag .Abt .52- 2119/23 ,betreffendGeschwindig-¬
keitsbeschränkungfür dasBefahrendesengenTeilesder Kahlenbergstrassezwi¬
schender GreinergasseundSchätzgassesowiedes schmalenTeiles derGreiner¬
gasse zwischen der Sickenberggasse und Kahlenbergstrasse für Fuhrwerk ,insbe¬
sondere Kraftwagen ,aufgehoben ,weil diese Kundmachungen mit Rücksicht auf die

Bestimmungendes § 21 ,Absatz 2,und des § 38 ,Absatz 2 ,Punkt e ,desStrassen - ¬
polizeigesetzes ,die eine Beschränkung der Fahrgeschwindigkeit festsetzen ,

nicht mehr notwendig sind .

- . - . —. —. ————- - . -¬
Sitzungder BezirksvertretungHietzing .

Morgen ,Samstag ,findet um4 Uhr nachmittags eine Sitzung derBe¬
zirksvertretung Hietzing statt .

- . - . ———- - - - - ¬
GoldeneHochzeiter .

In der vorigen Wochefeierten die EhepaareKarl undSophieKempner,
AugustundAmalieChwala ,MorizundJosefa Spielmann ,FranzundFranziska
Heuritsch ,Georgund TheklaStoiber ,Theodorund EmmaGrünhut ,Franz undElisa¬
beth Fasser und Willibald und AgnesSteinert ihre goldene Hochzeit .InVertre¬
tung des Bürgermeisterserschien amtsführendenStadtrat Linder in derWohnung
der Jubelpaare und überreichte ihnen die Ehrengabe der Stadt Wien .

. - - - - -- ¬
Stromabschaltung .

ImHause ,Alsergrund ,Lustkandlgasse39 ,wurdedie elektrischeIn¬
stallation trotz wiederhelter Aufträge nicht in den vorschriftsmässigen Zu¬

stand gebracht ,obwohldie Installation die persönliche Sicherheitgefährdete
undeine Feuergefahrbildete .UmUnglücksfällenvorzubeugen ,musstedaherdie
zuständige Magistratsabteilung am 15 .Oktober in diesem Hause denelektrischer
Strom vum städtischen Kabel abschalten .
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